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Merkblatt zum Einspruch
(EPA Form 2300)

Die Verwendung des Formblatts zur Erhebung von Einsprüchen 
ist nicht verpflichtend. Das Formblatt führt jedoch in 
übersichtlicher Form die wesentlichen, insbesondere alle für 
die Zulässigkeit des Einspruchs erforderlichen Angaben auf. 
Seine Verwendung erleichtert damit die Abfassung und die 
Bearbeitung des Einspruchs. Bei den Ausführungen in der 
Begründung hat der Einsprechende volle Gestaltungsfreiheit.

Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten:

I.	  Angefochtenes Patent 

Unter Patentnummer ist die Nummer des europäischen 
Patents anzugeben, gegen das Einspruch eingelegt wird 
(Regel 76 (2) b) EPÜ).

Wenn bekannt, sollen auch die Anmeldenummer 
und der Tag des Hinweises auf die Erteilung im 
Europäischen Patentblatt (Art. 97 (3) EPÜ) angegeben 
werden; Letzteres dient zur leichteren Kontrolle der 
Einhaltung der Einspruchsfrist. 

Die Bezeichnung der Erfindung ist anzugeben (Regel 
76 (2) b) EPÜ), und zwar mit dem Wortlaut wie auf dem 
Deckblatt der Patentschrift (unter 54). 

II.	  Patentinhaber 

Bei mehreren Patentinhabern genügt es, den in 
der Patentschrift (unter 73) als Ersten genannten 
Patentinhaber anzugeben.

III. 	  Einsprechender

Name, Anschrift, Staatsangehörigkeit und Staat des 
Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden sind nach 
Maßgabe der Regel 41 (2) c) EPÜ anzugeben (Regel 76 
(2) a) EPÜ). Wird der Einsprechende nicht in eindeutig 
identifizierbarer Weise bis zum Ablauf der Einspruchsfrist 
angegeben, ist dieser Mangel nicht mehr behebbar 
(Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 	
T 25/85, ABI. EPA 1986, 81). Ein Einsprechender kann 
eine Zustellanschrift angeben (siehe ABl. EPA 2014, A99).

IV. 	  Bevollmächtigung 

Falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, 
sind Name und Geschäftsanschrift nach Maßgabe 
der Regel 41 (2) c) EPÜ anzugeben (Regel 76 (2) 
d) EPÜ). Bei Bestellung mehrerer Vertreter ist nur 
ein Vertreter anzugeben, an den zugestellt werden 
soll; weitere Vertreter sind ggf. in einer Anlage 
anzuführen (bitte Kästchen ankreuzen). Im Fall eines 
Zusammenschlusses von Vertretern sind nur Name   

und Anschrift des Zusammenschlusses anzugeben 	
(Regel 143 (1) h) EPÜ). 
 
Ein Einsprechender, der weder Wohnsitz noch Sitz in 
einem Vertragsstaat des EPÜ hat, muß vertreten sein 
und Handlungen durch seinen Vertreter vornehmen 
(Art. 133 (2) EPÜ). Die Vertretung vor dem EPA kann 
nur durch zugelassene Vertreter (Art. 134 (1) EPÜ) oder 
vertretungsberichtigte Rechtsanwälte (Art. 134 (8) EPÜ) 
wahrgenommen werden. 

Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder 
Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ können auch im 
Einspruchsverfahren durch einen ihrer Angestellten 
handeln, die aber einer Vollmacht bedürfen (Art. 133 
(3) Satz 1 EPÜ). Die Zustellung erfolgt in diesem Fall – 
wenn nicht auch ein Vertreter bevollmächtigt ist – an den 
Einsprechenden (nicht an den Angestellten). 

Zugelassene Vertreter (Art. 134 EPÜ), Rechtsanwälte 
(Art. 134 (8) EPÜ) und Zusammenschlüsse von 
Vertretern (R. 152 (11) EPÜ) sind grundsätzlich von 
der Einreichung einer Vollmacht in Verfahren vor dem 
EPA befreit (s. ABl. EPA 2025, A45). Eine eingereichte 
Vollmacht wird nicht geprüft, es sei denn, sie wird 
im Verfahren benötigt. Ab 1. Dezember 2025 ist für 
diese Gruppe von Vertretern ein Hinweis auf die 
Registriernummer einer zuvor registrierten allgemeinen 
Vollmacht nicht mehr möglich (ABl. EPA 2025, A47).  

Angestellte, die für einen Anmelder gemäß Artikel 133 (3) 
Satz 1 EPÜ handeln und weder zugelassene Vertreter 
noch Rechtsanwälte gemäß Artikel 134 (8) EPÜ sind, 
müssen stets eine unterzeichnete Vollmacht oder einen 
Hinweis auf die Registriernummer einer allgemeinen 
Vollmacht einreichen. Die Registriernummer einer 
allgemeinen Vollmacht kann in Feld IV. 2. eingetragen 
werden. In Fällen, in denen eine allgemeine Vollmacht für 
einen Bediensteten bereits beim EPA eingereicht, aber 
noch nicht registriert wurde, sollte das zweite Feld im 
Abschnitt IV. angekreuzt werden.

V. 	  Erklärung über den Umfang des 	
	  Einspruchs

Die Einspruchsschrift hat eine Erklärung darüber zu 
enthalten, in welchem Umfang gegen das europäische 
Patent Einspruch eingelegt wird (Regel 76 (2) c) EPÜ). 
Sofern sich der Einspruch nicht gegen das Patent 
im gesamten Umfang richtet (bitte entsprechendes 
Kästchen ankreuzen), ist die Nummer der Ansprüche 
(laut Patentschrift) anzugeben, die nach Auffassung 
des Einsprechenden von einem oder mehreren 
Einspruchsgründen betroffen sind.

1

https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2025/07/a45
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2025/07/a47
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Vl.   Einspruchsgründe 

Die geltend gemachten Einspruchsgründe (Art. 100 
EPÜ) sind durch Ankreuzen der entsprechenden 
Kästchen anzugeben.

Beim Einspruchsgrund der mangelnden Patentfähigkeit 
(Art. 100 a) EPÜ) sind die mangelnde Neuheit und die 
fehlende erfinderische Tätigkeit die häufigsten Unterfälle, 
für die deshalb eigene Kästchen vorgesehen sind. Für 
die weiteren möglichen Fallkonstellationen lässt das 
Formblatt dem Einsprechenden Raum für die jeweiligen 
Angaben. Als „sonstige Gründe“ können die folgenden 
Artikel in dem vorgesehenen Feld angegeben werden: 
52 (1) und 57; 52 (2); 53 a); 53 b); 53 c) EPÜ.

Die Einspruchsgründe sind in Artikel 100 EPÜ 
abschließend aufgezählt. Keine zulässigen 
Einspruchsgründe stellen insbesondere die mangelnde 
Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 EPÜ), Unklarheit 
der Patentansprüche (Art. 84 EPÜ) sowie ältere 
nationale Rechte (Art. 139 (2) EPÜ) dar. 

Zu den Einspruchsgründen allgemein wird auf die 
Richtlinien für die Prüfung im EPA, D-III, 5 hingewiesen.

Vll. 	 Tatsachenvorbringen

Der Einspruch hat die Angabe der zur Begründung 
vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zu enthalten 
(Regel 76 (2) c) EPÜ), bei Dokumenten sind die 
relevanten Stellen in der Begründung des Einspruchs 
anzugeben (Richtlinien D-IV, 1.2.2.1). 

Die Begründung unter Einbeziehung der 
vorzubringenden Tatsachen und Beweismittel ist in 
einem gesonderten Schriftstück auszuführen, das 
eine Anlage zum Formblatt bildet. Im Formblatt ist der 
Verweis hierauf bereits angekreuzt.

Die gesonderte Angabe der Beweismittel unter 
Abschnitt IX nimmt die Einspruchsbegründung nicht 
vorweg. Sie dient der besseren Übersicht und der 
vereinfachten Aktenbearbeitung. Bei den Ausführungen 
in der Begründung kann allerdings auf Abschnitt IX des 
Formblatts (Beweismittel) Bezug genommen werden. 

Im Übrigen wird gebeten, bei der verkürzten Zitierung 
von Druckschriften die in den Richtlinien B-X, 9.1 
angeführten Regeln einzuhalten. 

VIII. Sonstige Anträge

In diesem Abschnitt kann z. B. der Antrag auf mündliche 
Verhandlung oder Akteneinsicht gestellt werden.

IX.   Beweismittel

Unter „Veröffentlichungen“ sind die als Beweismittel 
angeführten druckschriftlichen Veröffentlichungen 	

(z. B. Patentschriften) zweckmäßigerweise in 
der Reihenfolge ihrer Bedeutung im jeweils dafür 
vorgesehenen Freiraum einzutragen. Die Zitierweise 
nach den Richtlinien B-X, 9.1 ist zu beachten. 

Es wird gebeten, auch die Stellen des Dokuments 
anzugeben, auf die sich der Einsprechende stützt. Diese 
Angaben müssen ohnehin in der Begründung enthalten 
sein (s. o. zu Vll).  

Andere Beweismittel (z. B. Zeugen, eidesstattliche 
Erklärungen, Firmenprospekte, Testberichte, Gutachten) 
sind unter „Sonstige Beweismittel“ anzuführen (bei 
offenkundiger Vorbenutzung: Ort, Zeit, Art; siehe dazu 
Richtlinien G-IV, 7.2, D-IV, 1.2.2.1 v); bei Zeugen: 
Vor und Zuname, genaue Anschrift, Verhältnis zum 
Einsprechenden usw.); reicht der vorhandene Raum 
für diese Angaben nicht aus, genügt eine Auflistung der 
Beweismittel unter Hinweis darauf, an welcher Stelle 
des Schriftsatzes (Ausführung der Begründung) diese 
Angaben enthalten sind (z. B.: „Zeuge N.N. S. 5“).

Vom Einsprechenden ist auch anzugeben, welche 
Beweismittel farbige Inhalte umfassen.

Unterlagen, die von einem am Einspruchsverfahren 
Beteiligten genannt werden, sind zusammen mit 
dem Einspruch oder dem schriftlichen Vorbringen 
einzureichen (auch Veröffentlichungen, die bereits in der 
europäischen Patentschrift genannt sind). Dadurch wird 
eine Aufforderung durch das Europäische Patentamt zu 
deren Nachreichung vermieden. Sind solche Unterlagen 
nicht beigefügt und werden sie nach Aufforderung nicht 
rechtzeitig nachgereicht, so braucht das Europäische 
Patentamt das darauf gestützte Vorbringen nicht zu 
berücksichtigen (Regel 83 EPÜ). 

X. 	  Zahlung der Einspruchsgebühr

Die Einspruchsgebühr kann auf verschiedene Arten 
entrichtet werden, d. h. über ein laufendes Konto, per 
Kreditkarte oder durch Banküberweisung. Nähere 
Einzelheiten siehe unter „Zahlung von Gebühren“ auf 
der Website des EPA.

Abbuchung vom laufenden Konto 

Das Verfahren für die Zahlung durch Abbuchung von einem 
laufenden Konto ist in den Vorschriften über das laufende 
Konto (VLK) geregelt, die in der Zusatzpublikation zum 
Amtsblatt des EPA veröffentlicht sind.

Besonders zu beachten sind die Bedingungen für die 
Einreichung von Abbuchungsaufträgen.

Zahlung per Kreditkarte 

Zahlung per Kreditkarte muss über den EPA-Dienst für 
die Gebührenzahlung per Kreditkarte, der auf der 	
EPA-Website zur Verfügung steht, erfolgen, wobei 

https://www.epo.org/de/applying/fees/payment
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eine vom EPA akzeptierte Kreditkarte zu verwenden 
ist (Stand Dezember 2017: Master Card und VISA). 
Ausführliche Informationen zu Zahlungen per Kreditkarte 
sind im Amtsblatt des EPA veröffentlicht. 

Banküberweisung 

Banküberweisungen haben auf das nachfolgende Konto 
bei der Commerzbank in Deutschland zu erfolgen:

Kontonr. 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00)

IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00 

BIC DRESDEFF700

Commerzbank AG 
Leopoldstraße 230 
80807 München 
Deutschland

Die Höhe der Gebühr kann der Veröffentlichung 
„Verzeichnis der Gebühren und Auslagen“ oder dem 
„Interaktiven Gebührenverzeichnis“ entnommen werden, 
die auf der Website des EPA „Europäische Gebühren 
(EPÜ)“ zur Verfügung stehen. 

XI. 	 Liste der beigefügten Unterlagen

Bitte durch entsprechendes Ankreuzen kenntlich machen, 
welche Unterlagen dem Einspruch beigefügt sind.

Xll.	 Unterschrift 

Ist der Einsprechende eine juristische Person und wird 
der Einspruch nicht vom Vertreter unterzeichnet, so ist 
der Einspruch zu unterzeichnen: 

a) entweder von einer Person, die nach Gesetz 
und/oder Satzung der juristischen Person zur 
Unterschrift berechtigt ist, wobei ein Hinweis auf die 
Unterschriftsberechtigung des Unterzeichneten 
zu geben ist, z. B. Geschäftsführer, Prokurist, 
Handlungsbevollmächtigter; president, director, 	
company secretary; directeur, fondé de pouvoir (Art. 
133 (1) EPÜ): in diesem Fall braucht keine Vollmacht 
eingereicht zu werden; 

b) oder von einem sonstigen Angestellten der 
juristischen Person, sofern diese ihren Sitz in einem 
Vertragsstaat hat (Art. 133 (3) Satz 1, Regel 152 (1) 
EPÜ); in diesem Fall ist eine Vollmacht einzureichen. 

https://www.epo.org/de/applying/fees
https://www.epo.org/de/applying/fees

